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§ 1 Auswahlverfahren  
190 von 100 Studienplätzen werden im Auswahlverfahren der Hochschule vergeben, 10 von Hundert nach 
Wartezeit. 2Das Auswahlverfahren erfolgt zu 30 % nach der Note der Hochschulzugangsberechtigung, zu 
70 % nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang in Verbindung mit der Durchschnitts-
note. 3Die besondere Eignung für den gewählten Studiengang wird aufgrund der Dauer des Vorprakti-
kums, der Berufsausbildung und studienrelevanter, außerschulischer Leistungen festgestellt. 4Die beson-
dere Eignung verbessert die Gesamtnote der Hochschulzugangsberechtigung nach Maßgabe von § 2 und 
§ 3 dieser Ordnung.  
 
§ 2 Kriterien der besonderen Eignung für alle Studiengänge  

Die Gesamtnote der Hochschulzugangsberechtigung verbessert sich:  

1. für die Erziehung eigener Kinder für die Dauer von mindestens einem Jahr um 0,2 

2. bei Nachweis besonderer außerschulischer studienrelevanter Leistungen um 0,2. Als Leistungen kön-
nen insbesondere ununterbrochene Auslandsaufenthalte von mindestens sechs Monaten Dauer, die 
Wahrnehmung von Funktionen und Mandaten von mindestens einem Jahr Dauer in Gebietskörper-
schaften, Parteien, Verbänden oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr oder ein Jahr Tä-
tigkeit in der Entwicklungshilfe oder vergleichbare Tätigkeiten angesehen werden. 

 
§ 3 Kriterien der besonderen Eignung für einzelne Studiengänge  

(1) Die Gesamtnote der Hochschulzugangsberechtigung verbessert sich für den Studiengang Land-
schaftsentwicklung:  

1. bei Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung zur Gärtnerin/zum Gärtner in den Fachrichtun-
gen Garten- und Landschaftsbau, Baumschule, Staudengärtnerei oder vergleichbaren Fachrich-
tungen: - mit dem Ergebnis 2,0 oder besser um 0,4, - mit dem Ergebnis 2,5 oder besser um 0,3, - 
mit dem Ergebnis 3,0 oder besser um 0,1.  

2. bei Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung in der Land- oder Forstwirtschaft oder ver-
gleichbaren Fachrichtungen: - mit dem Ergebnis 2,0 oder besser um 0,3, - mit dem Ergebnis 2,5 
oder besser um 0,2,  

3. bei Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung in anderen Berufen um 0,1,  

4. bei Nachweis eines fachbezogenen Praktikums in den unter Nr. 1 und 2 genannten Wirtschafts-
zweigen: - von mehr als 6 Monaten Dauer um 0,2, - von mehr als 3 Monaten Dauer um 0,1,  

 

(2) 1Die Gesamtnote der Hochschulzugangsberechtigung verbessert sich für den Studiengang Frei-
raumplanung:  

1. bei Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung zur Gärtnerin/zum Gärtner in den Fachrichtun-
gen Garten- und Landschaftsbau, Baumschule, Staudengärtnerei oder vergleichbaren Fachrich-



tungen: - mit dem Ergebnis 2,0 oder besser um 0,4, - mit dem Ergebnis 2,5 oder besser um 0,3, - 
mit dem Ergebnis 3,0 oder besser um 0,1.,  

2. bei Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung in anderen Fachrichtungen des Gartenbaus, in 
der Floristik, zur Maurerin/zum Maurer, zur Hoch- und Tiefbaufacharbeiterin/zum Hoch- und Tief-
baufacharbeiter, zur Straßenbauerin/zum Straßenbauer, zur Bauzeichnerin/ zum Bauzeichner, zur 
Vermessungstechnikerin/zum Vermessungstechniker, zur Grafikdesignerin/zum Grafikdesigner, 
zur Mediengestalterin/zum Mediengestalter oder vergleichbaren Fachrichtungen:  
mit dem Ergebnis 2,0 oder besser um 0,3, - mit dem Ergebnis 2,5 oder besser um 0,2,  

3. bei Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung in anderen Berufen um 0,1,  

4. bei Nachweis eines fachbezogenen Praktikums in den unter Nr. 1 genannten Wirtschaftszweigen: 
- von mehr als 6 Monaten Dauer um 0,2, - von mehr als 3 Monaten Dauer um 0,1,  

5. bei Vorlage einer Bewerbungsmappe mit eigenen künstlerischen oder gestalterischen Arbeiten 
bzw. bei Darstellung besonderer Fähigkeiten und Interessen im Zusammenhang mit dem Stu-
diengang um bis zu 0,3. Die Bewertung erfolgt durch eine Auswahlkommission aus 3 Vertre-
tern/Vertreterinnen der Professorenschaft.  

 

(3) Die Gesamtnote der Hochschulzugangsberechtigung verbessert sich für den Studiengang Ingeni-
eurwesen im Landschaftsbau:  

1. bei Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung zur Gärtnerin/zum Gärtner in den Fachrichtun-
gen Garten- und Landschaftsbau, Baumschule, Staudengärtnerei oder vergleichbaren Fachrich-
tungen: - mit dem Ergebnis 2,0 oder besser um 0,4, - mit dem Ergebnis 2,5 oder besser um 0,3, - 
mit dem Ergebnis 3,0 oder besser um 0,1,  

2. bei Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung in anderen Fachrichtungen des Gartenbaus, zur 
Maurerin/zum Maurer, zur Hoch- und Tiefbaufacharbeiterin/zum Hoch- und Tiefbaufacharbeiter, 
zur Straßenbauerin/zum Straßenbauer, zur Bauzeichnerin/zum Bauzeichner, zur Vermessungs-
technikerin/zum Vermessungstechniker oder vergleichbaren Fachrichtungen: - mit dem Ergebnis 
2,0 oder besser um 0,3, - mit dem Ergebnis 2,5 oder besser um 0,2,  

3. bei Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung in anderen Berufen um 0,1.  
 

§ 4 Inkrafttreten  

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung durch die Stiftung Fachhochschule Osnabrück in 
Kraft.  

 
 


